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1 Ausgangslage 

Das Interventionspistenprojekt Brücke Sevelen / Vaduz bis Autobahnraststätte «Rheintal-Ost», Rhein km 
44+800 – 46+900, im Gemeindegebiet Sevelen und der Stadt Buchs, wurde bis Mitte Juni 2025 durch die 
auf der Titelseite genannten Planer bis auf Stufe Vorprojekt ausgearbeitet. Die Direktbetroffenen, die 
Umweltverbände, sowie die Standortgemeinde Sevelen / Stadt Buchs wurden vorab über das geplante 
Projekt orientiert. Vom 16. Juli bis zum 15. August 2025 wurde die öffentliche Mitwirkung durchgeführt. 
 

2 Mitwirkungsverfahren 

2.1 Zweck 

Gemäss Art. 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (SR 700), kantonalem Planungs- und 
Baugesetz (sGS 731.1), Art. 34, Abs. 2, und kantonalem Wasserbaugesetz (sGS 734.1), Art. 16, Abs. 3, 
sind die Anliegen der Bevölkerung in Form einer Mitwirkung in den Planungsprozess mit aufzunehmen. 
Die Bevölkerung hatte die Möglichkeit, Anliegen, Ideen und Verbesserungsvorschläge kund zu tun.  

2.2 Durchführung 

Die öffentliche Mitwirkung für das Wasserbauprojekt begann am 16. Juli und endete am 15. August 2025 
und wurde durch das zuständige Amt für Wasser und Energie (AWE) durchgeführt. Die Mitwirkung und 
zugehörigen Unterlagen wurden auf der Webseite vom AWE und auf der Publikationsplattform des 
Kantons St. Gallen veröffentlicht und angekündigt. Auf der Website des AWE standen die 
Projektunterlagen zum Download zur Verfügung. Gegen Voranmeldung konnte in die Unterlagen in 
Papierform auf dem Baubüro des Rheinunternehmens in Widnau Einsicht genommen werden. 

2.3 Mitwirkende 

Während der Durchführungsdauer der Mitwirkung sind keine Mitwirkungen eingegangen. 
 
 
 
 
Widnau, 05. September 2025 
 
Im Auftrag des Kantons St. Gallen 
 
Amt für Wasser und Energie 
Rhein und Hydrometrie 
 


